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Allgemeine Tarifbestimmungen (Stand: 01.10.2015) 

 

1. Tarifmerkmale – allgemein 

Allgemein veränderbare Faktoren während der Vertragslaufzeit sind: 

1.1. Zahlungsweise 

Nachfolgende Zahlungsweisen können gewählt werden: 

 jährlich 

 halbjährlich 

 vierteljährlich 

 monatlich  

Der Betrag pro Zahlungsperiode muss mindestens 10 EUR betragen. 

Änderungen der Zahlungsweise sind jeweils zu Beginn eines Versiche-
rungsjahres möglich. 

1.2. Öffentlicher Dienst (ÖD) 

Für die Anwendung des Tarifs „ÖD“ ist Voraussetzung, dass für den 
Versicherungsnehmer auch in der Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherung 
eine Einstufung in den dortigen B-Tarif möglich wäre. 

1.3. Single – Single-Familie®  

Die Einstufung in die Prämienkategorie „Single“ ist möglich, wenn der 
Versicherungsnehmer alleinstehend/alleinerziehend und unverheiratet 
(ledig, geschieden, verwitwet) oder getrennt lebend ist. 

Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht dieser eine Lebens-
gemeinschaft (auch gleichgeschlechtlich) ein, entfällt die Einstufung in die 
Prämienkategorie „Single“.  

1.4. Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers 

Solche Tätigkeiten können nichtselbständiger (z.B. Angestellte, Beamte, 
Rentner…) oder selbständiger (auch freiberuflicher bzw. gewerblicher) Art 
sein.  

2. Tarifmerkmale - RU_RECHTSSCHUTZ | Privat compact 

In die Berechnung der Prämie fließen zusätzlich  folgende Tarifmerkmale 
ein: 

2.1. Feststehende Berechnungsfaktoren während der Vertrags-
laufzeit 

2.1.1. Geburtsdatum 

Aus dem Geburtsdatum ist das Alter des Versicherungsnehmers bei Ver-
tragsabschluss zu ermitteln. Dieses Alter ist bestimmender Faktor während 
der Vertragslaufzeit. 

2.1.2. Postleitzahl 

Die Postleitzahl des Hauptwohnsitzes des Versicherungsnehmers wird bei 
Vertragsabschluss einer vom Versicherer definierten Tarifzone nach 
seinen Schadenbedarfserhebungen zugeordnet. Diese Tarifzone bleibt 
während der Vertragslaufzeit konstant.  

Die definierte Tarifzone bestimmt sich nach statistisch erhobenen Merk-
malen des jeweiligen örtlichen Postleitzahlenbereiches und wird je Produkt 
und Leistungsbereiche festgelegt. 

2.1.3. Vorschadensituation 

Soweit in Abhängigkeit der Vorschadensituation eine erhöhte Prämie nach 
den für den Versicherer geltenden Grundsätzen erforderlich ist, gilt diese 
während der Vertragslaufzeit.  

2.2. Veränderbare Berechnungsfaktoren während der Vertrags-
laufzeit 

2.2.1. Zahlungsweg 

Der Zahlungsweg ist der Prämieneinzug durch ein gültiges SEPA-
Lastschriftmandat.  

3. Wichtige Hinweise zur Berechnung von Rabatten/Abschlägen 
und Zuschlägen 

 Zunächst wird die Tarifprämie berechnet; das Ergebnis bildet die 
Basis für alle folgenden Rabatt-/Abschlagszahlungen und Zahlungs-
berechnungen. 

 Von dieser ermittelten Prämie werden die jeweiligen Rabatte/Ab-
schläge stufenweise abgezogen, wobei die einzelnen Zwischener-
gebnisse kaufmännisch zu runden sind. 

 Mehrere Rabatt-Prozentsätze können somit nicht addiert werden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 
(ARB-RU 2014 compact)  (Stand: 01.03.2016) 

 

A Inhaltsübersicht 

1. Was ist Rechtsschutz? 

Welche Aufgabe hat die Rechtsschutzversicherung? § 1 
Für welche Rechtsschutzangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? § 2 
Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? § 3 
In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz wegen  
mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit? § 3a 
Gibt es gesetzliche Einschränkungen des Versicherungsschutzes? § 3b 
Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? § 4 
Welche Kosten übernimmt der Rechtsschutzversicherer? § 5 
Welche Kosten werden bei einer Mediation übernommen? § 5a 
Wird eine telefonische Erstberatung übernommen? § 5b 
Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? § 6 

2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis zwi-
schen Rechtsschutzversicherer und Versicherten? 

Wann beginnt der Versicherungsschutz? § 7 
Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? § 8 
Was ist das Versicherungsjahr? § 8a 
Wann ist die Versicherungsprämie zu zahlen und welche 
Folgen hat eine nicht rechtzeitige Zahlung? § 9 
Welche Entwicklungen können zu einer Anpassung der Versiche-
rungsprämie und -bedingungen führen? § 10 
Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen 
Verhältnisse des Versicherten auf die Versicherungsprämie aus? § 11 
Was geschieht, wenn der Gegenstand der Versicherung wegfällt? § 12 

 

 

In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden? § 13 
Wann verjährt der Rechtsschutzanspruch? § 14 
Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? § 15 
Wie sind Erklärungen gegenüber dem Rechtsschutz- 
versicherer abzugeben? § 16 

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten? 

Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls? § 17 
nicht belegt § 18 
nicht belegt § 19 
Welches Gericht ist für Klagen gegen den Versicherer zuständig? § 20 

4. In welchen Formen wird Rechtsschutz angeboten? 

nicht belegt § 21 
nicht belegt § 22 
nicht belegt § 23 
nicht belegt § 24 
RU_RECHTSSCHUTZ│Privat compact § 25 
nicht belegt § 26 
nicht belegt § 27 
nicht belegt § 28 
nicht belegt § 29 
 

 

B Definitionen 

1. Versicherte Bereiche 

1.1 Private Komponente 

1.1.1 Privatbereich 

1.1.2 Berufsbereich 

1.1.3 Verkehrsbereich 

1.1.4 Immobilienbereich 

2. Versicherter Personenkreis 

2.1 Der Versicherungsnehmer. 

Versicherungsnehmer kann sein, dessen Wohnsitz oder bei Gewerbetrei-
benden dessen Niederlassung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
liegt. 

Liegt kein Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor, kann 
für maximal drei Jahre Versicherungsschutz geboten werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass der Versicherungsnehmer beim seinerzeitigen Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
hatte und ein inländischer Postbevollmächtigter benennt. 

2.2 Die Familie des Versicherungsnehmers, das heißt: 

2.2.1 Der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder der im Versiche-
rungsvertrag genannte nichteheliche Lebenspartner (auch gleichge-
schlechtlich). 

2.2.2 Minderjährige und unverheiratete bzw. nicht in einer Lebenspartner-
schaft lebende, volljährige Kinder bis zum Alter von 25 Jahren, letztere je-
doch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes 
Entgelt erhalten (häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, 
Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung besteht. 

2.3 nicht belegt  

2.4 nicht belegt 

2.5 Berechtigte Fahrer und Insassen von Fahrzeugen, die auf den Versi-
cherungsnehmer zugelassen sind. 

2.6 nicht belegt 

2.7 Hat der Versicherungsnehmer Single-Rabatt vereinbart, besteht 
Versicherungsschutz für die Single-Familie®. 

Single-Familie heißt: 

 der alleinstehende/alleinerziehende und unverheiratete (ledige, 
geschiedene, verwitwete) oder getrennt lebende Versicherungsneh-
mer. 

 Kinder des Versicherungsnehmers (Definition  siehe B 2.2.2). 

 

C Versicherungsbedingungen 

1. Inhalt der Versicherung 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen 
Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz 

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht 
auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen 
Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 
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b) Arbeits-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsver-
hältnissen und aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche, 
einschließlich solcher aus arbeitnehmerähnlichen Verhältnis-
sen, soweit die Zuständigkeit von Arbeits- oder Verwaltungs-
gerichten gegeben ist; 

bb) nicht belegt 

cc) nicht belegt 

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim Abschluss 
einer Aufhebungsvereinbarung, mit der ein Beschäftigungs-
verhältnis gemäß aa) und sich daraus ergebende Ansprüche er-
ledigt sind, bis zu einer Versicherungssumme von 1.000 EUR. 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nut-
zungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude 
oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über Internet ge-
schlossene Verträge), soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leis-
tungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

aa) im privaten Bereich für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen 
Rechten; 

bb) nicht belegt 

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberecht-
lichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten 
und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren im privaten Bereich; 

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor 
Verwaltungsgerichten; 

bb für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nichtverkehrs-
rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsge-
richten (erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz). Dies gilt 
nicht für die unter die Leistungsart § 2 b) fallenden beamten-
rechtlichen Streitigkeiten sowie für die Leistungsart § 2 c) 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz; 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in 
Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 

i1) »Passiver« Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vor-
wurfs 

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig fest-
gestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätz-
lich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die 
Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahr-
lässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird 
dem Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches 
Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend 
nur dann Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig fest-
gestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat; 

Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf 

 eines Verbrechens in jedem Fall, 

 eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann 
(z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). 

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den 
Ausgang des Strafverfahrens an. 

i2) »Aktiver« Straf-Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten als 
Nebenkläger für eine erhobene Klage vor einem deutschen Strafgericht 

aa) Voraussetzung ist, dass der Versicherte als Opfer einer Ge-
waltstraftat verletzt und dadurch nebenklageberechtigt wurde. 
Verwandte ersten Grades des Versicherten sind als Betroffene 
mitversichert. Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der 

 - sexuellen Selbstbestimmung, 
 - körperlichen Unversehrtheit, 
 - persönlichen Freiheit sowie 
 - bei Mord und Totschlag. 

bb) Versicherungsschutz besteht für die Beistandsleistung eines 
Rechtsanwaltes im 

 - Ermittlungsverfahren und im 
 - Nebenklageverfahren, 
 - im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und 
 - für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich in nicht vermö-

gensrechtlichen Angelegenheiten. 

cc) Zusätzlich besteht in derartigen Fällen Versicherungsschutz 
für die außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen nach 
dem Opferentschädigungsgesetz, soweit der Kostenschutz 
nicht bereits im Rahmen des § 2 f) umfasst ist. 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit; 

k) Beratungs-Rechtsschutz 

aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht für Rat oder 
Auskunft durch einen in Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen 
Angelegenheiten – auch in ausländischem Recht –, wenn diese 
nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des 
Rechtsanwalts zusammenhängen; 

bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt wegen der 
Verpflichtung zum Unterhalt; 

cc) nicht belegt 

l) nicht belegt  

m) nicht belegt  

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, 
Aussperrung oder Erdbeben und daraus entstehenden Folgen (z. B. Vul-
kanausbruch); 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 

d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken 
bestimmten Grundstücks oder vom Versicherungsnehmer oder 
mitversicherten Personen nicht selbst zu Wohnzwecken ge-
nutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäu-
deteils, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz 
zu nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen baulichen Verän-
derung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers be-
findet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen 
beabsichtigt, 

dd) der Beteiligung an einem geschlossenen oder offenen Immo-
bilienfonds, 

ee) der Finanzierung einer der unter aa) bis dd) genannten Vor-
haben. 
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Nicht ausgeschlossen ist die Interessenwahrnehmung für Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles werden, z. B. Einbauküche, 
Beleuchtungen, Einrichtungsgegenstände etc. 

e) dem Planen, Errichten und Betreiben von Anlagen zur Energieer-
zeugung (z. B. Elektrizität, Wärme) sowie der Finanzierung derartiger 
Anlagen. 

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatz- und Unterlassungsansprüchen, es 
sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 

c) aa) in ursächlichem Zusammenhang mit dem Recht der Handels-
gesellschaften; 

bb) aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristi-
scher Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, 
Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus 
geistigem Eigentum; 

e) in ursächlichem Zusammenhang mit Kartell- oder sonstigem Wett-
bewerbsrecht; 

f) in ursächlichem Zusammenhang mit  

aa) Spiel- oder Wettverträgen, 

bb) Gewinnzusagen, 

cc) Kapitalanlagen aller Art, insbesondere auch Ansprüche wegen 
Falschberatung, Anlagebetrug oder aus Prospekthaftung jegli-
cher Art; dies gilt nicht bei Anlagen 

 - aus vermögenswirksamen Leistungen 
 - oder in steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukten, 

dd) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften, 

ee) fremdfinanzierten Anlagegeschäften aller Art, 

ff) dem Widerruf von 

 - Versicherungsverträgen oder 
 - Darlehensverträgen, 

 die vor Beginn der Rechtsschutzversicherung abgeschlossen 
bzw. aufgenommen wurden; 

g) in ursächlichem Zusammenhang mit Angelegenheiten des Familien-, 
Lebenspartnerschafts- oder Erbrechts, soweit nicht Versicherungsschutz 
gemäß § 2 k) aa) und bb) besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bezogen auf die Sparte Rechtsschutz oder das für diesen tätige Schaden-
abwicklungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden 
oder Gebäudeteilen oder dem Betriebsvermögen sowie wegen Erschlie-
ßungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um lau-
fend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichts-
höfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
von Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus 
Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen han-
delt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das 
über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröff-
net werden soll; 

d) in Enteignungs-, Restitutions-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei denen die deutsche Bußgeld-
katalog-Verordnung (BKatV) kein Fahrverbot vorsieht und darüber hinaus 
auch in Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Halt- oder Parkversto-
ßes im Ausland; 

f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren; 

g) in Verfahren nach dem Bundessozialhilfe (SGB XII) - sowie dem 
Wohngeldgesetz; 

h) in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz der Umwelt (vor allem 
von Boden, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt von Subventionen 
zum Gegenstand haben; 

i) in ursächlichem Zusammenhang mit staatlichen Subventionen, 
Finanz- oder Beihilfen; 

j) in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplät-
zen. 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversiche-
rungsvertrags untereinander, mitversicherter Personen (Definition siehe 
B 2.2 bis 2.7) untereinander und mitversicherter Personen gegen den 
Versicherungsnehmer; 

b) nichtehelicher Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich) unterei-
nander in ursächlichem Zusammenhang mit der nichtehelichen Lebensge-
meinschaft, auch nach deren Beendigung; 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 
übergegangen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemach-
ten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlich-
keiten anderer Personen; dies gilt nicht für Leasingnehmer von Motorfahr-
zeugen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammen-
hang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat 
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist 
der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, 
die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

§ 3a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaus-
sichten oder wegen Mutwilligkeit –Stichentscheid 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner 
Auffassung nach 

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 

oder 

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwil-
ligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht. 

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüg-
lich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint 
und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers 
nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechts-
anwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine 
begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung 
ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unter-
richten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellung-
nahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer 
dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist 
nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, 
den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf ver-
bundene Rechtsfolge hinzuweisen. 
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§ 3b Ausschluss vom Versicherungsschutz aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen – Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – kein Versi-
cherungsschutz, wenn und soweit dem Versicherer aufgrund der für ihn 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, Versicherungen be-
reitzustellen oder Versicherungsleistungen zu erbringen. 

Gesetzliche Bestimmungen sind insbesondere:  
- Die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG), 
- die Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung (AWV), 
- Verordnungen der Europäischen Union wie zum Beispiel Verord-
nung (EU) 961/2010, 
- sonstige deutsche gesetzliche Bestimmungen oder  
- sonstige direkt anwendbare Bestimmungen des Rechts der Europäischen 
Union. 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falls 

a) grundsätzlich von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsneh-
mer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften begangen hat oder begangen haben soll. Abweichende Regelun-
gen sind nachfolgend aufgeführt; 

b) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2a) von dem Schaden-
ereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt (Folgeereignistheorie); 

c) im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als Rechtsschutzfall auch 
bereits der in einer individuell angedrohten Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Abschluss einer Aufhe-
bungsvereinbarung gemäß § 2 b) dd); 

d) nicht belegt  

e) im Sozialgerichts-Rechtschutz gemäß § 2 f) gilt als Rechtsschutzfall 
im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen bezüglich der Scheinselb-
ständigkeit das erste Anschreiben der Behörde (gesetzliche Krankenversi-
cherung, Rentenanstalt); 

f) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht gemäß § 2 k) 
aa) und bb) von dem Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat; 

g) nicht belegt 

h) nicht belegt 

Die Voraussetzungen nach a) bis f) müssen nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein, und 
zwar unter Berücksichtigung der Wartezeitregelung gemäß Absatz 4, 
sofern nicht eine Eintrittspflicht des Versicherers gemäß § 12 (1) besteht. 

(2) a) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei 
jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr 
vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der 
Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

b) nicht belegt 

c) In Abweichung von § 4 (1), § 4 (3) a) besteht Anspruch auf Rechts-
schutz, wenn 

aa) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn 
des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Ver-
tragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Rechtsschutz-
fall gemäß § 4 (1) a) bis e) erst während der Vertragslaufzeit 
eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen 
Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

bb) der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit des Vorversiche-
rers fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz nach Ablauf ei-
ner Ausschlussfrist geltend gemacht wird; allerdings nur dann, 
wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim Vorversi-
cherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat und 
bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungs-
schutz besteht; 

cc) nicht belegt 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Rechtsschutzfall nach 
Absatz 1 a) – e) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung geltend gemacht wird. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, 
wenn dies der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig zu vertreten hat. 

(4) a) Für die Leistungsarten gemäß § 2 b) bis § 2 g) besteht Versiche-
rungsschutz erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit). 

Die Wartezeit beträgt 12 Monate im Zusammenhang mit 

- Kündigungen wegen Eigenbedarfs oder 
- umweltbedingten Beeinträchtigungen von Grundstücken, Gebäuden oder 

Gebäudeteilen durch Schad-, Gefahr- und Wertstoffe sowie Abfälle. 
§ 4 (4) c) bleibt unberührt. 

b) Zu bereits bei dem Versicherer bestehenden Verträgen: 

aa) Auf die Wartezeit wird bei der Umstellung bestehender Risi-
ken verzichtet, auch wenn der neue Versicherungsschutz um-
fangreicher ist, ausgenommen jedoch neue Risiken im Ver-
mieter-Rechtsschutz. 

bb) Wird zu einem bereits im Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz versicherten Objekt eine Nutzungsänderung oder 
-erweiterung vorgenommen und für die Risikoänderung Versi-
cherungsschutz vereinbart, wird auf die Wartezeit für das neue 
Risiko verzichtet. 

cc) Das gleiche gilt, wenn der vorher ausgeschlossene Arbeits-
Rechtsschutz bzw. der ausgeschlossene Immobilien- oder Ver-
kehrsbereich wieder mitversichert wird. 

dd) nicht belegt 

c) Bereits teilweise oder vollständig bei einem anderen Versicherer 
oder uns als Versicherer erfüllte Wartezeiten werden zugunsten des Versi-
cherungsnehmers angerechnet – auch wenn der Versicherungsnehmer 
zuvor z. B. als Familienmitglied versichert war – soweit ein vergleichbarer 
Versicherungsschutz in unmittelbarem Anschluss an die Vorversicherung 
übernommen wird.  

d) Das Anrechnen von Wartezeiten bei einem anderen Versicherer setzt 
voraus, dass der bei dem Vorversicherer bestandene Vertrag nicht von 
diesem gekündigt wurde. 

§ 5 Leistungsumfang 

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen und trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechts-
anwalts. Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates 
oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebühren-
pflichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines Gut-
achtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechts-
schutzfall eine Gebühr bis zu 250 EUR (zuzüglich Mehrwertsteuer), für 
den Fall der Erstberatung bis zu 190 EUR (zuzüglich Mehrwertsteuer). 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständi-
gen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner 
Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis 
§ 2 g) weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungs-
nehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbe-
vollmächtigten führt; wird auf den Korrespondenzanwalt verzichtet, wer-
den zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten bis zur Höhe einer 
Korrespondenzgebühr übernommen;  

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines 
für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zuständigen Gerichts 
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ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsan-
walts. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an 
dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre, § 5 (1) a) Satz 2 
gilt entsprechend. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km 
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer 
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer 
weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsneh-
mers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen 
Rechtsanwalt führt; 

c) die Gerichtskosten einschließlich Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten 
des Gerichtsvollziehers; 

d) aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen Schlichtungsver-
fahrens; 

bb) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis 
zur 2-fachen Höhe der Gebühren und Kosten, die im Falle der 
Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz 
entstehen, sofern ein staatliches Gericht durch keinen der Be-
teiligten angerufen wird; 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der 
Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungs-
behörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im 
Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 

aa) eines technischen Sachverständigen in Fällen der 

 Verteidigung in verkehrsrechtlichen Strafverfahren; 

 Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und 
Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande, 
Anhängern, sowie von Motorfahrzeugen zu Wasser und 
in der Luft, soweit nicht gewerblich genutzt; 

bb) eines ausländischen Sachverständigen in Fällen der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland einge-
tretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande, An-
hängers sowie eines Motorfahrzeuges zu Wasser und in der 
Luft, soweit nicht gewerblich genutzt; 

cc) für ein ärztliches Gutachten nach § 109 Sozialgerichtsge-
setz (SGG); 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei 
vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. 
Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von in Deutsch-
land zugelassenen Rechtsanwälten geltenden Sätzen übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interes-
sen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren 
Erstattung verpflichtet ist; 

i) die Kopierkosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwaltes bis 
zu 10 % der vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, maximal bis zu 
einer Teilversicherungssumme von 1.000 EUR je Versicherungsfall. 

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer 
zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren 
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kos-
ten werden diesem in EUR zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem 
diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

(3) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernom-
men hat; 

b) Kosten, die mit einer einverständlichen Regelung des gemäß § 4 (1) 
eintrittspflichtigen Rechtsschutzfalls entstanden sind, soweit sie nicht dem 
Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung 

aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit Beratungskosten bis zu 
190 EUR (zuzüglich Mehrwertsteuer) erledigt worden, werden 
die Beratungskosten ohne Abzug der Selbstbeteiligung über-
nommen. 

Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbeteiligung im Üb-
rigen nur so in Abzug bringen, dass dem Versicherungsneh-
mer keine Nachteile durch eventuelle Verjährung seiner An-
sprüche entstehen. 

bb) Entstehen aus demselben Schadensereignis mehrere Rechts-
schutzfälle, beträgt die Selbstbeteiligung insgesamt für alle 
Rechtsschutzfälle höchstens die vereinbarte bzw. die durch 
das Schadenfreiheitssystem verminderte Selbstbeteiligung. 

cc) nicht belegt 

dd) Die Nichtberücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß aa) 
Satz 1 ist an einen bestehenden, nicht gekündigten Versiche-
rungsvertrag geknüpft. 

d) Kosten, die aufgrund der fünften oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später 
als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitel eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft 
einer Geldstrafe oder -buße unter 200 EUR; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 

h) Kosten 

aa) die auf die Reglungen eines Vergleiches entfallen, denen kein 
Rechtsschutzfall zugrunde liegt, 

bb) die im Zusammenhang mit Rechtsschutzfällen geltend ge-
macht werden, ohne dass diese Kosten auf versicherten Leis-
tungen beruhen. 

 Dabei berechnet sich der Anteil der nicht versicherten Kosten 

  in Fällen von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie 
in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren nach dem Ge-
wicht und der Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im Gesamt-
zusammenhang (insbesondere dem Anteil an verhängten Straf-
maß oder Bußgeld) 

  in allen anderen Fällen nach dem Verhältnis des nicht versi-
cherten Anteils des Streitwerts (im Sinne des Gebühren- und 
Kostenrechts) zum Gesamtstreitwert. 

(4) a) Soweit keine Versicherungssummen oder sonstige Begrenzungen 
seiner Leistungspflicht vereinbart sind, hat der Versicherer in jedem 
Rechtsschutzfall alle bedingungsgemäß zu übernehmenden Kosten zu 
tragen, anderenfalls höchstens die vereinbarte Versicherungssumme oder 
den sich aus einer sonstigen Begrenzung ergebenden Betrag. Besteht eine 
Begrenzung sind Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversi-
cherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles hierbei zusammen-
zurechnen. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutz-
fälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

b) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann der Versicherer im 
Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls statt der für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten 
und zu übernehmenden Kostenrisiken auch den im Streit befindlichen 
Betrag nebst Zinsen und Kosten tragen. 

(5) Der Versicherer sorgt für 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inter-
essen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen 
Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines 
notwendigen Übersetzers (Dolmetschers); 

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe 
für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer 
einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 
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Im privaten Verkehrsbereich wird als Teil der Kautionsleistung auch eine 
gesetzlich bedingte Sicherheitsleistung zur Verfügung gestellt, soweit 
diese einen vom Versicherungsnehmer selbst zu tragenden Betrag von 
300 EUR übersteigt. 

Die Kaution wird bis zu einem Betrag von 100.000 EUR zusätzlich zu 
einer Versicherungssumme bereitgestellt, soweit keine höhere Summe 
vereinbart wurde. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten ent-
sprechend 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-
tungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 
(§ 2 k) aa)) für Notare; 

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) für Angehörige der 
steuerberatenden Berufe (auch Lohnsteuerhilfevereine); 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansäs-
sige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte; 

d) für sonstige Personen oder Einrichtungen, die zur Vertretung vor 
Gerichten zugelassen sind. 

(7) Abweichend von Absatz 1 b) trägt der Versicherer bei Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles im Rahmen des § 6 Absatz 2 die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen ausländischen Rechtsanwaltes bis zur 
Höhe der gesetzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland durch einen inländi-
schen Rechtsanwalt nach deutschem Gebührenrecht und unter Ansatz der 
in Deutschland üblichen Gegenstands- und Streitwerte angefallen wären. 

§ 5a Mediation 

(1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen 
Streitbeilegung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines 
neutralen Dritten (Mediator) eine eigenverantwortliche Problemlösung 
erarbeiten. 

(2) Mediation besteht für alle versicherte Angelegenheiten. 

(3) Der Versicherungsnehmer ist in der Auswahl des Mediators frei. Der 
Versicherer verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer auf Anforderung 
mindestens zwei geeignete Mediatoren zu benennen. Geeignet ist ein 
Mediator, der zertifiziert ist oder der die gesetzlichen Mindestvorausset-
zungen für die Zertifizierung als Mediator erfüllt. Der Versicherer haftet 
nicht für die Tätigkeit des Mediators. 

(4) Der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden 
Anteil an den Kosten des Mediators für die Durchführung des Mediations-
verfahrens in Deutschland bis zu einem Höchstbetrag von 1.500 EUR je 
Mediationsverfahren, jedoch nicht mehr als 3.000 EUR für alle in einem 
Kalenderjahr eingeleiteten Mediationsverfahren. Sind am Mediationsver-
fahren nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer die 
Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen. 

(5) Wird die Angelegenheit durch die Mediation erledigt, wird eine 
Selbstbeteiligung nicht abgezogen. 

(6) In nicht versicherten oder nicht versicherbaren Angelegenheiten 
übernimmt der Versicherer die Kosten einer telefonischen Mediation je 
Kalenderjahr durch einen von ihm benannten Mediator. Voraussetzung ist 
hierbei, dass der Versicherungsvertrag seit mindestens drei Jahren scha-
denfrei verlaufen ist. 

§ 5b Service-Leistung: „Rechtsanwälte am Telefon“ 

(1) Telefonischer Rechtsrat 

Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer eine Service-Telefon-
nummer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen 
Erstberatung in allen versicherten Angelegenheiten durch einen in 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Verfügung. 

Auf die Rechtsangelegenheiten muss deutsches Recht anwendbar sein. 

Eine Wartezeit besteht nicht. 

(2) Leistungsumfang 

Der Versicherer übernimmt die Kosten der telefonischen Erstberatung bis 
zur Höhe der Kosten eines ersten Beratungsgespräches, auch bei freier 

Anwaltswahl. 

Für die telefonische Erstberatung gilt keine Selbstbeteiligung vereinbart. 

Die Nutzung der Service-Telefonnummer ist an das Bestehen des Versi-
cherungsvertrages geknüpft. 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Allgemein besteht Versicherungsschutz, soweit die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten 
des Mittelmeers (das sind: der asiatische Teil der Türkei, Syrien, Libanon, 
Israel, Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko), auf den Kana-
rischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder 
eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder wäre, wenn 
ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2) Darüber hinaus besteht weltweit Versicherungsschutz, wobei der 
Versicherer die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 EUR 
übernimmt. 

In den Fällen einer Inanspruchnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 ist ausge-
schlossen die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit 
sowie für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb 
oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten 
(Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

(3) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten und Sozialgerichts-Rechtsschutz, 
Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 g) bb), »aktiver Straf-
Rechtsschutz« für das Opfer von Gewaltstraftaten sowie Familien- und 
Erb-Rechtsschutz vor Gerichten werden nur vor deutschen Gerichten 
gewährt. Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht muss durch 
einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen.  

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmali-
ge Prämie unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 (2) a) Satz 1 
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein. 

(2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag stillschweigend um ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum 
vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

§ 8a Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von 
zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus 
ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. 
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf 
sind jeweils ganze Jahre. 

§ 9 Prämie 

(1) Prämie und Versicherungssteuer 

a) Prämienzahlung 

Die Prämien können je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresprämien entrichtet werden. Die Versicherungsperi-
ode umfasst bei Monatsprämien einen Monat, bei Vierteljahresprämien ein 
Vierteljahr, bei Halbjahresprämien ein Halbjahr und bei Jahresprämien ein 
Jahr. 
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b) Versicherungssteuer 

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungssteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 
entrichten hat. Diese wird ungekürzt an die Finanzverwaltung abgeführt. 

(2) Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder einmalige Prä-
mie 

a) Fälligkeit der Zahlung 

Die erste Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins bzw. Ihrer Annahmeerklärung  
(Invitatiomodell) fällig. 

b) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste Prämie nicht rechtzeitig, sondern 
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

c) Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste Prämie nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

d) Vorversicherung 

Soweit der Versicherungsschutz in unmittelbarem Anschluss an eine Vor-
versicherung bei einem anderen Versicherer übernommen wurde, wird 
sich der Versicherer bei Nichtzahlung der Prämie nicht auf Leistungsfrei-
heit berufen, sofern die Prämie innerhalb von sechs Wochen nach Fällig-
keit gezahlt wurde. 

(3) Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 

a) Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig. 

b) Verzug 

Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

c) Zahlungsaufforderung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
Absätzen d) und e) mit dem Fristablauf verbunden sind. 

d) Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ab-
satz c) darauf hingewiesen wurde. 

e) Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung nach Absatz c) darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

(4) Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

a) Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Betrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

b) Beendigung des Lastschriftverfahrens  

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Ver-
sicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

(5) nicht belegt 

(6) Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, die dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

§ 10 Anpassung der Prämien oder der Versicherungsbedingungen 
und Konditionendifferenzdeckung 

(A) Künftige Bedingungsverbesserungen 

(B) Prämienanpassung 

(C) nicht belegt 

(D) Konditionendifferenzdeckung 

§ 10 (A) Künftige Bedingungsverbesserungen 

Wird das dem Vertrag zugrundeliegende Bedingungswerk (Allgemeine 
Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB-RU), Versiche-
rungsbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (VBS-RU), Versi-
cherungsbedingungen für den Vermögensschaden-Rechtsschutz der Auf-
sichtsräte, Vorstände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer (VRB-RU) 
für Neuverträge vom Versicherer geändert, so gilt das neue Bedingungs-
werk unter folgenden Voraussetzungen automatisch auch für den beste-
henden Vertrag: 

a) das neue Bedingungswerk enthält im Vergleich zum zugrundelie-
genden Bedingungswerk ausschließlich Leistungsverbesserungen (das 
kann z. B. eine Erweiterung des Versicherungsschutzes oder der Wegfall 
eines Ausschlussgrundes oder einer Obliegenheit sein) 

und 

b) die im neuen Bedingungswerk enthaltenen Leistungsverbesserungen 
führen für Neuverträge im Vergleich zum bestehenden Vertrag nicht zu 
einer nachteiligen Änderung der Tarifierungskriterien oder Berechnungs-
grundlage. 

Das neue Bedingungswerk findet auf den bestehenden Vertrag ab Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres Anwendung, die auf den Zeitpunkt folgt, 
zu dem der Versicherer das neue Bedingungswerk für Neuverträge ver-
wendet. 

§ 10 (B) Prämienanpassung 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden 
Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzver-
sicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Scha-
denzahlungen einer genügend großen Zahl der die Rechtsschutzversiche-
rung betreibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder 
vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahrs gilt die Zahl 
der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl 
der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schaden-
zahlungen eines Kalenderjahrs gilt die Summe der Zahlungen, die für alle 
in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet wurden, 
geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Veränderungen der 
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Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus 
Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den Feststellungen des 
Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in denen sie in 
beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

gemäß den § 21 (Klasse 1) 

gemäß den § 24 und § 29 (Klasse 2) 

gemäß den §§ 25, 26 und § 27 sowie (Klasse 3) 

gemäß § 28 und allen darauf basierenden Rechtsschutz-Paketen (Klasse 4) 

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils 
unterschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz 
unter 5, unterbleibt eine Prämienänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch 
in den folgenden Kalenderjahren mit zu berücksichtigen. 

Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundert-
satz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächst niedrigere 
durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, die Folgekalenderjahresprämie um den ab-
gerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Die erhöhte Prämie darf die 
zum Zeitpunkt der Erhöhung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen 
Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei 
Jahren, in denen eine Prämienangleichung möglich war, geringer erhöht, 
als er vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der 
Versicherer die Folgekalenderjahresprämie in der jeweiligen Anpassungs-
gruppe gemäß Absatz 2 nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen 
Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejeni-
ge nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

(5) Die Prämienangleichung gilt für alle Folgekalenderjahresprämien, 
die ab 1. Oktober des Jahrs, in dem die Ermittlungen des Treuhänders er-
folgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der Versi-
cherung noch nicht 12 Monate, im Fall einer Erhöhung noch nicht 
24 Monate abgelaufen sind. 

(6) Erhöht sich die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, 
in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat 
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

§ 10 (C) nicht belegt 

§ 10 (D) Konditionendifferenzdeckung  
– soweit vereinbart – 

(1) Der Versicherungsschutz aus anderen Rechtsschutzversicherungen 
des Versicherungsnehmers geht dem Vertrag bei dem Versicherer vor. 

(2) Die für die anderen Rechtsschutzversicherungen des Versicherungs-
nehmers gezahlten Prämien werden anteilig bei der Prämienberechnung 
für den Vertrag bei dem Versicherer berücksichtigt. Maßgeblich für den zu 
berücksichtigenden Betrag sind die zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Vertrags bei dem Versicherer für andere Rechtsschutzversicherungen zu 
zahlenden Prämien. 

(3) Im Anschluss an die anderen Rechtsschutzversicherungen besteht 
aus dem bei dem Versicherer abgeschlossenen Vertrag Versicherungs-
schutz (Konditionendifferenzdeckung). Bei gleichartigen Leistungen bildet 
die mit dem Versicherer vertraglich vereinbarte Versicherungssumme ins-
gesamt die höchstens zu zahlende Versicherungssumme aus allen Rechts-
schutzversicherungen. 

(4) Leistet ein Versicherer aus anderen Rechtsschutzversicherungen 
nicht, weil eine Obliegenheit verletzt wurde, wird dadurch die Konditio-
nendifferenzdeckung des Vertrags bei dem Versicherer nicht vergrößert. 

(5) Wird eine andere Rechtsschutzversicherung des Versicherungsneh-
mers vom Versicherungsnehmer gekündigt, besteht ab dem Zeitpunkt der 
Beendigung Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrags bei dem Versi-
cherer und es ist die vereinbarte Tarifprämie des Versicherers zur Zahlung 
fällig. Dasselbe gilt bei einer Kündigung durch den Vorversicherer nur bei 
Zustimmung des Versicherers. 

§ 11 Änderung der für die Prämienberechnung wesentlichen Um-
stände 

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif 
des Versicherers eine höhere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann 
der Versicherer ab der nächsten Hauptfälligkeit für die hierdurch entstan-
dene höhere Gefahr die höhere Prämie verlangen. Wird die höhere Gefahr 
nach dem Tarif des Versicherers auch gegen eine höhere Prämie nicht 
übernommen, kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 
ausschließen. Erhöht sich die Prämie wegen der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Ge-
fahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif 
des Versicherers eine geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, 
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch die 
geringere Prämie verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Um-
stand dem Versicherer später als sechs Monate nach dessen Eintritt an, 
wird die Prämie erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang einer Aufforderung die zur Prämienberechnung erforder-
lichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristab-
lauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderli-
chen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer 
hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Versiche-
rungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der Eintritt des Umstandes 
zu diesem Zeitpunkt bekannt. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl 
Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahr weder für den Eintritts des Versicherungsfalls noch den Umfang 
der Leistungen des Versicherers ursächlich war. 

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als ver-
einbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 12 Wegfall des Gegenstands der Versicherung einschließlich Tod 
des Versicherungsnehmers 

(1) Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, en-
det insoweit die Versicherung sowie die Verpflichtung des Versicherungs-
nehmers zur Zahlung der Prämie. Erlangt der Versicherer später als 
sechs Monate nach dem Wegfall des Gegenstands der Versicherung hier-
von Kenntnis, steht ihm die Prämie bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlan-
gung zu. Der Versicherer haftet bis zur Dauer von drei Jahren nach Weg-
fall des Gegenstands der Versicherung für solche Rechtsschutzfälle, die in 
unmittelbarem Zusammenhang hiermit stehen und für die sonst kein 
Versicherungsschutz im Rahmen einer anderen Rechtsschutzversicherung 
erlangt werden könnte. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versi-
cherungsschutz bis zum Ende der laufenden Prämienperiode fort, soweit 
die Prämie am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein 
Wegfall des Gegenstands der Versicherung vorliegt. Wird die nach dem 
Todestag nächst fällige Prämie bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in 
dem am Todestag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der 
die Prämie gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Ver-
storbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem 
Todestag die Aufhebung des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab 
Todestag verlangen. 
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§ 13 Außerordentliche Kündigung 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung 
verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig 
kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei 
innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Ver-
sicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungs-
pflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, 
den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht darüber hinaus 
bereits nach dem ersten eingetretenen Rechtsschutzfall zu. 

(3) Nutzt der Versicherungsnehmer den telefonischen Rechtsrat nach 
§ 5b öfter als vier Mal innerhalb eines Versicherungsjahres, sind beide 
Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag vorzeitig ohne Einhaltung einer 
Frist zu kündigen. 

Das Recht zur Kündigung besteht innerhalb eines Monats nach der letzten 
Inanspruchnahme des telefonischen Rechtsrats. 

(4) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder 
Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Textform zugegan-
gen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 14 Verjährung des Rechtsschutzanspruchs 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Versicherten in Textform zugeht. 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im 
jeweils bestimmten Umfang für die in § 25 oder im Versicherungsvertrag 
genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für 
Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes 
zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer 
betreffenden Bestimmungen sinngemäß. 

Der Versicherungsnehmer kann aber widersprechen, wenn eine andere 
mitversicherte Person Rechtsschutz verlangt. Dieses Widerspruchsrecht 
gilt jedoch nicht für den mitversicherten Ehegatten, eingetragenen oder 
nichtehelichen Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich). 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind 
in Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsvertrag oder in dessen Nachträgen als 
zuständige bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegan-
gen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-

bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwen-
dung. 

3. Rechtsschutzfall 

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungs-
nehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er 

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 
Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel 
anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzu-
stimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von Kla-
gen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die Zustim-
mung des Versicherers einzuholen; 

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu 
sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so ge-
ring wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren mögli-
chen Vorgehensweisen hat der Versicherungsnehmer die kos-
tengünstigste zu wählen, indem er z. B.: 

aaa) nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kos-
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z. B. Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnah-
me von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweite-
rung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung), 

bbb) auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der ak-
tuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

ccc) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-
richtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit 
haben kann, 

ddd) vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche ein-
klagt und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung 
der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung über die Teilansprüche zurückstellt, 

eee) in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist 
zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt 
einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch 
vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen 
des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt 
entsprechend der Weisung zu beauftragen. 

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall 
bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch 
solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei 
einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen 
hätte. 

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsan-
walt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der 
Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus, 

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und 
dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes not-
wendig erscheint. 

4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits 
selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versi-
cherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
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Versicherer nicht verantwortlich. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsan-
walt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweis-
mittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendi-
gen Unterlagen zu beschaffen; 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Ange-
legenheit zu geben. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

Im Verkehrsbereich gilt: Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genann-
ten Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, verzichtet der Versicherer auf 
eine Kürzung der Versicherungsleistungen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Oblie-
genheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten 
Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechts-
schutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt. 

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem 
Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung 
von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung 
auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen 
Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen 
und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwir-
ken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den 
Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. 

§ 18 nicht belegt 

§ 19 nicht belegt 

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung bzw. 
in Schadenfällen auch den Sitz des für ihn tätigen Schadenabwicklungsun-
ternehmens. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das 
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-

manditgesellschaft, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 nicht belegt 

§ 22 nicht belegt 

§ 23 nicht belegt 

§ 24 nicht belegt 

§ 25 RU_RECHTSSCHUTZ│Privat compact 

Für Nichtselbständige bzw. Selbständige (ohne Absicherung  
gewerblicher Risiken) 

(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für den privaten Bereich, sofern hierfür nicht besonderer Versi-
cherungsschutz für den privaten Verkehrsbereich nach Absatz 1 b) erfor-
derlich ist, und den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und 
dessen Familie (Definition siehe B 2.2). 

Versichert ist hierbei auch eine in Deutschland ausgeübte ehrenamtliche 
Tätigkeit. Dies schließt auch eine übliche Aufwandentschädigung mit ein. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit darf aber insgesamt nicht auf ein Entgelt 
(z. B. Arbeitslohn, Einkünfte als Selbständiger) ausgerichtet sein. 

Kein Versicherungsschutz besteht – mit Ausnahme einer arbeitnehmer-
ähnlichen Tätigkeit für den beruflichen Bereich aus dem eingegangenen 
Dienstverhältnis – für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstän-
digen Tätigkeit. 

Bei Selbständigen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einem Verdienstausfall nicht versichert. 

b) für den privaten Verkehrsbereich, 

aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und 
Fahrer von zulassungspflichtigen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeugen zu Lande 
sowie Anhängern; 

 bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer 
und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder 
während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer und 
dessen Familie (Definition siehe B 2.2) zugelassenen oder auf 
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-
fahrzeugs zu Lande sowie Anhängers; nicht jedoch für Be-
schäftigte des Versicherungsnehmers oder die seiner Familie. 

cc) nicht belegt 

dd) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei vorsätzli-
chem Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz 
nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne 
Verschulden keine Kenntnis hatten. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. 

c) im privaten Wohnbereich für die vom Versicherungsnehmer selbst 
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genutzte Wohneinheit (ohne Vermietung) im Inland einschließlich Ga-
ragen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätzen. Sofern keine abweichende 
Regelung getroffen ist, gilt die Wohneinheit unter der im Versicherungs-
vertrag genannten Postanschrift als versichertes Objekt. 

Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit wird einer ausschließlich 
zu Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichgestellt, wenn die gewerb-
liche Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen im Zusammenhang mit einer teilweisen gewerblichen 
Nutzung ist in diesen Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst 

a) für den privaten und beruflichen Bereich gemäß (1) a): 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) aa), dd), 
(bei Beamten für dienst- und versorgungsrechtliche Auseinandersetzung-
en),  
Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie (§ 2 b) aa), dd), 
Arbeits-Rechtsschutz als geringfügig Beschäftigter (auch bei Abwahl des 
Arbeits-Rechtsschutzes für bestehende Beschäftigungsverhältnisse) 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
(auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren) 
einschließlich Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber von 
hauswirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 
Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
(einschließlich Versorgungsansprüchen gegenüber öffentlich-rechtlichen 
Versorgungswerken, die der privaten Vorsorge dienen, auch wenn eine 
selbständige Tätigkeit ausgeübt wird) 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (»aktiver« und »passiver«) (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) aa) und bb), 
(auch gegenüber dem Sozialamt für die Erstberatung in Fragen der Unter-
haltspflicht) 

b) für den privaten Verkehrsbereich gemäß (1) b): 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 f), 
(auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren) 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

c) für den privaten Immobilienbereich gemäß (1) c): 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
(mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt) 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den privaten und beruflichen 
sowie den Immobilienbereich gemäß VBS-RU 2014 compact. 

Im privaten und beruflichen Bereich ist die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit der Ausübung einer Tätigkeit als Organ 
einer juristischen Person nicht vom Versicherungsschutz umfasst. 

(3) nicht belegt 

(4) nicht belegt 

(5) Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen abge-
wählt werden: 

 Spezial-Straf-Rechtsschutz 

 Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer für bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse 

 Verkehrsbereich 

 Immobilienbereich 

 außergerichtliche Interessenswahrnehmung. 

(6) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und 
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer oder dessen Familie 
(Definition siehe B 2.2) zugelassen oder auf deren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen ohne Verkehrsbe-
reich umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, 
wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsneh-
mer sowie dessen Familie (Definition siehe B 2.2) zusätzlich keine Fahrer-
laubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate 
nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige. 

(7) Wechselt der Versicherungsnehmer ein selbst genutztes Gebäude/ 
Gebäudeteil, so geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. 

Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigen-
nutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen 
Objekt eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf ein 
neues selbst genutztes Objekt beziehen und vor dessen geplanten oder 
tatsächlichen Bezug eintreten. 

(8) nicht belegt 

(9) nicht belegt 

(10) nicht belegt 

§ 26 nicht belegt 

§ 27 nicht belegt 

§ 28 nicht belegt 

§ 29 nicht belegt 



 

Seite 14 von 16  RU 054.03 – 03.2016



 

Seite 15 von 16 VBS-RU 2014 compact  III RU 054.03 – 03.2016 

 
Versicherungsbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(VBS-RU 2014 compact) (Stand: 01.10.2014) 

 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

(1) Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten Kosten in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen 
Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag 
genannten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. eines 
beruflichen oder privaten Tuns oder Unterlassens des Versicherten in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen diese ermittelt wird, 
Versicherte beschuldigt oder als Zeugen vernommen werden oder standes- 
oder disziplinarrechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden. 

(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässige Bege-
hung nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der Kosten für den Zeugen-
beistand – § 5 (2) b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zu-
stimmt und es nicht um ein Verbrechen geht. 

(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, gelten für 
den Versicherungsschutz die §§ 4–20 ARB-RU 2014 compact. 

§ 2 Versicherte 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und 
dessen Familie (Definition siehe B 2.2 ARB-RU 2014 compact). 

(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten 
sinngemäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch widersprechen, wenn ein anderer Versicherter Rechtsschutz 
verlangt. 

(3) nicht belegt 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versi-
cherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, der 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen 
Verhaltens getragen hat. 

(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungswidrig-
keitsverfahren, wenn es 

a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine  
verkehrsrechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu haben; 

b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitsvorschrift verletzt zu haben, welche in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Kartellverfahren verfolgt wird. 

(3) nicht belegt 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
innerhalb des vereinbarten Zeitraums. 

(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versiche-
rten. Als eingeleitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der zustän-
digen Behörde als solches verfügt ist. 

(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündliche oder 
schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage. 

(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtlichen Ver-
fahren gilt die Einleitung eines standes- oder disziplinarrechtlichen Ver-
fahrens gegen den Versicherten. 

(4) nicht belegt 

(5) nicht belegt 

§ 5 Leistungsumfang 

Der Versicherer trägt 

(1) Verfahrenskosten 
Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren 

einschließlich Strafvollstreckungsverfahren. 

(2) Rechtsanwaltskosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemes-
sene Vergütung einer geschlossenen, nicht vom Erfolg abhängigen, Hono-
rarvereinbarung, sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten 
beauftragten Rechtsanwaltes für 

a) die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitsverfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren (zur Vertei-
digung kann auch die notwendige Interessenwahrnehmung für den Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person gehören, die durch das Be-
kanntwerden von verdeckten Ermittlungen erforderlich wird); 

b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
wenn der Versicherte als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer 
Selbstbelastung angenommen werden muss; 

c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, welche 
dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrig-
keitsverfahren, die vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstüt-
zen; 

d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinar-
rechtlichen Verfahren. 

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versiche-
rten vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender An-
wendung von § 3a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach 
dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, 
die unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist, auf den 
angemessenen Betrag gekürzt werden. 

Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstandene Rechtsan-
waltskosten gelten insbesondere als unangemessen, wenn diese je Versi-
cherungsfall und versicherter Person das 10-fache der konkret verwirklich-
ten Gebührentatbestände der gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten. 
Kopierkosten im Rahmen der Auslagen des Rechtsanwaltes werden bis zu 
10% der vom Versicherer zu tragenden Gesamtkosten, bis zu einer Teil-
versicherungssumme von 1.000 EUR je Versicherungsfall übernommen. 

(3) Reisekosten des Rechtsanwalts 
Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten an den Ort des 
zuständigen Gerichts oder den Sitz der für den vom Versicherungsschutz 
erfassten Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur 
Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen. 

(4) Sachverständigenkosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemes-
senen Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständi-
gengutachten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrig-
keitsverfahren erforderlich sind. 

(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland 
Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen 
ausländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Per-
son angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Ge-
schäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen. 

(6) Übersetzungskosten 
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und 
den Zeugenbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und 
trägt die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen 
Übersetzers (Dolmetschers). 

(7) Nebenklagekosten 
Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen 
Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch deren Übernahme eine Ein-
stellung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein 
hinreichender Tatverdacht fortbestand. 

(8) nicht belegt 
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